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1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich 

1 Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 20232) ist – insb. im Interesse des Klima- und 

Umweltschutzes – die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen 

Stromversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht, wobei der Anteil des aus 

erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch in Deutschland auf min-

destens 80 % im Jahr 2030 gesteigert werden soll. Zu diesem Zweck räumt das Erneuerbare-

Energien-Gesetz den Betreibern von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeu-

gen, Zahlungsansprüche auf Marktprämien, Einspeisevergütungen, Mieterstromzuschläge so-

 
1 Vorbereitet von der Arbeitsgruppe „Belastungsausgleich“ in Abstimmung mit dem Arbeitskreis „Sonstige be-

triebswirtschaftliche Prüfungen Energie“. Verabschiedet vom EFA am 12.01.2024 und billigende Kenntnis-
nahme durch den HFA am 15.01.2024.  

2 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), das durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) geändert worden ist.  


